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3 . Einrichtung integrierter Studiengänge

3.1 Verfahren der Studienreform
Die Einrichtung von neuen Studiengängen an den Gesamthoch¬
schulen vollzog und vollzieht sich nach folgendem Verfahren:

- Mit Erlaß vom 21 . Dezember 1972 legte der Minister für Wissen¬
schaft und Forschung fest , welche neuen Studiengänge zum
Wintersemester 1973/74 bzw . zum Wintersemester 1974/75
an den Gesamthochschulen einaerichtet werden sollen und
stellte nach Abstimmung mit den Gesamthochschulen zugleich
allgemeine Grundsätze für die Entwicklung integrierter Studien¬
gänge auf . Diese Grundsätze betreffen insbesondere die mög¬
liche Struktur der neuen Studiengänge , Zugangsvoraussetzun¬
gen , Studiendauer , Prüfungen , Übergänge und Abschlüsse sowie
Zeitplanung und Verfahren (der Erlaß ist als Anlage 3 abgedruckt ).

- Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze beschlossen die
Gründungssenate der Gesamthochschulen Richtlinien für die Er¬
arbeitung von Studienordnungen und Prüfungsordnungen.

- Gemeinsame Ausschüsse der Gesamthochschulen , die für jeden
neu einzurichtenden Studiengang gebildet wurden , erarbeiteten
auf der Grundlage der Richtlinien der Gründungssenate Entwürfe
für die Studienordnungen und Prüfungsordnungen . Die Mitglieder
der Ausschüsse unterrichteten die entsendende Gesamthoch¬
schule laufend über die Arbeitsschritte und vermittelten Anre¬
gungen der Gesamthochschulen an die Ausschüsse.

- Auf der Grundlage der von den Arbeitsausschüssen vorgelegten
Entwürfe beschlossen die zuständigen Fachbereichsräte die end¬
gültige Fassung der Studienordnungen und Prüfungsordnungen
und legten diese den Gründungssenaten zur Zustimmung vor.

- Zur gegenseitigen Information und Abstimmung und damit auch
zur Vermeidung von langwierigem Schriftwechsel im Zuge des
Genehmigungsverfahrens wurden Vertreter des Ministers für
Wissenschaft und Forschung zu den Sitzungen der gemeinsamen
Ausschüsse und zu den abschließenden Beratungen in den Fach¬
bereichsräten hinzugezogen.

- Schließlich legten die Gesamthochschulen die von den Grün¬
dungssenaten verabschiedeten Studienordnungen und Prüfungs-
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Ordnungen dem Minister für Wissenschaft und Forschung zur
formellen Genehmigung vor.

3.2 Stand des Genehmigungsverfahrens
Die Gesamthochschulen haben bis jetzt insgesamt 40 Studien¬
ordnungen und Prüfungsordnungen für die integrierten Studien¬
gänge , die zum Wintersemester 1973/74 eingerichtet wurden , vor¬
gelegt , ferner weitere 36 Studienordnungen für die im Erlaß vom
21 . Dezember 1972 genannten Fächer der Lehrerausbildung (zu¬
züglich des erziehungs - und gesellschaftswissenschaftlichen Grund¬
studiums für die integrierte Lehrerausbildung ).

Die vorgelegten Studienordnungen und Prüfungsordnungen für
integrierte Studiengänge sind genehmigt . Für die Studienordnungen
im Bereich der Lehrerausbildung ist das Genehmigungsverfahren,
an dem der Kultusminister beteiligt wurde , abgeschlossen.

Die Genehmigungen hat der MinisterfürWissenschaft und Forschung
mit „Maßgaben " und „Hinweisen für die spätere Überarbeitung"
erteilt.

Die „Maßgaben " waren notwendig , um - trotz neuer Strukturen
der integrierten Studiengänge - die gebotene Einheitlichkeit im
Hochschulwesen zu gewährleisten , die Übergänge zwischen Ge¬
samthochschulen und anderen wissenschaftlichen Hochschulen zu
erleichtern und die Prüfungen objektivierbar und hochschulgemäß
auszugestalten.

Auch die „Maßgaben " stehen zur Disposition , falls ihre Erprobung
bessere Lösungen nahelegt.

Für die einzelnen Gesamthochschulen ergibt sich folgendes Bild:
1. Gesamthochschule Duisburg

1. Integrierte Studiengänge:
Genehmigt sind die Studienordnungen und Prüfungsordnungen für
- Mathematik , Physik , Wirtschaftswissenschaften , Sozialwissen¬

schaften;

2. Lehramtsstudiengänge:
Genehmigt sind die Studienordnungen für die Fächer
- Anglistik , Germanistik , Mathematik , Physik , Wirtschaftswissen¬

schaften , Sozialwissenschaften sowie für das erziehungs - und
gesellschaftswissenschaftliche Grundstudium.
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2. Gesamthochschule Essen

1. Integrierte Studiengänge:
Genehmigt sind die Studienordnungen und Prüfungsordnungen für
- Mathematik , Physik , Chemie , Wirtschaftswissenschaften;

2. Lehramtsstudiengänge:
Genehmigt sind die Studienordnungen für die Fächer
- Anglistik , Germanistik , Mathematik , Physik , Chemie , Wirt¬

schaftswissenschaften.

3. Gesamthochschule Paderborn

1. Integrierte Studiengänge:
Genehmigt sind die Studienordnungen und Prüfungsordnungen für
- Mathematik , Physik , Chemie , Wirtschaftswissenschaften;

2. Lehramtsstudiengänge:
Genehmigt sind die Studienordnungen für die Fächer
- Anglistik , Germanistik , Romanistik , Allgemeine Literatur¬

wissenschaft , Mathematik , Physik , Chemie , Wirtschaftswis¬
senschaften sowie für das erziehungs - und gesellschaftswissen¬
schaftliche Grundstudium.

4. Gesamthochschule Siegen

1. Integrierte Studiengänge:
Genehmigt sind die Studienordnungen und Prüfungsordnungen für
- Mathematik , Physik , Chemie , Wirtschaftswissenschaften;

2. Lehramtsstudiengänge:
Genehmigt sind die Studienordnungen für die Fächer
- Anglistik , Germanistik , Romanistik , Mathematik , Physik , Chemie,

Wirtschaftswissenschaften sowie für das erziehungs - und ge¬
sellschaftswissenschaftliche Grundstudium.

5. Gesamthochschule Wuppertal

1. Integrierte Studiengänge:
Genehmigt sind die Studienordnungen und Prüfungsordnungen für

- Mathematik , Physik , Wirtschaftswissenschaften , Sozialwissen¬
schaften;

2. Lehramtsstudiengänge:
Genehmigt sind die Studienordnungen für die Fächer
- Anglistik , Germanistik , Allgemeine Literaturwissenschaft , Phy¬

sik , Wirtschaftswissenschaften sowie für das erziehungs-
und gesellschaftswissenschaftliche Grundstudium.
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3.3 Weiterer Ausbau
Gemeinsame Ausschüsse der Gesamthochschulen und deren Fach¬
bereiche entwickeln zur Zeit Entwürfe von Studienordnungen und
Prüfungsordnungen für jene integrierten Studiengänge und Fächer
der Lehrerausbildung , in denen der Studienbetrieb zum Winter¬
semester 1974/75 aufgenommen wird . Ihre Arbeit ist soweit fort¬
geschritten , daß die rechtzeitige Vorlage und Genehmigung dieser
Ordnungen mit Sicherheit zu erwarten ist.

Es handelt sich dabei um folgende integrierte Studiengänge:

Gesamthochschule Duisburg

Gesamthochschule Essen

Gesamthochschule Paderborn

Gesamthochschule Siegen

Gesamthochschule Wuppertal

Chemie (auch als Fach für die
Lehrerausbildung)
Maschinentechnik
Elektrotechnik

Maschinentechnik
Bauingenieurwesen

Maschinentechnik
Elektrotechnik

Maschinentechnik
Elektrotechnik
Bauingenieurwesen

Maschinentechnik
- Elektrotechnik
- Bauingenieurwesen
- Sicherheitstechnik
- Chemie (zum WS 1975/76)

Vom Wintersemester 1974/75 an werden die Gesamthochschulen
auch die Ausbildung von Lehrern für das berufsbildende Schul¬
wesen aufnehmen (vgl . hierzu S . 35 f. und 41 ff.).

3.4 Struktur der integrierten Studiengänge
Die für die integrierten Studiengänge vorgelegten Studienordnun¬
gen und Prüfungsordnungen berücksichtigen die strukturellen und
inhaltlichen Kriterien , wie sie sich im wesentlichen aus dem in § 1
des Gesamthochschulentwicklungsgesetzes formulierten Auftrag
der Gesamthochschulen und aus den im Erlaß vom 21 . Dezember
1972 niedergelegten Grundsätzen ergeben . Die in den jeweiligen
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Fachrichtungen bereits vorhandenen Studiengänge der in die Ge¬
samthochschule übergeleiteten Einrichtungen wurden in jedem Fall
in die Integration einbezogen.

3 .4 .1 Zugangsvoraussetzungen

Die Zugangsvoraussetzungen sind durch eine gemeinsame Rechts¬
verordnung des Kultusministers und des Ministers für Wissenschaft
und Forschung geregelt worden (vgl . Anlage 4). Hiernach ist für
Studiengänge , die vom Minister für Wissenschaft und Forschung
als integrierte Studiengänge genehmigt sind , das Zeugnis über
die Hochschulreife , das Zeugnis über die Fachhochschulreife oder
ein vom Kultusminister als gleichwertig anerkanntes Zeugnis er¬
forderlich . Abiturienten und Inhaber der Fachhochschulreife werden
also in gleicher Weise und gleichberechtigt in das Grundstudium
der integrierten Studiengänge aufgenommen.

3 .4 .2 Grundstudium

Die integrierten Studiengängen folgen - bisher - dem Y-Modell.
„Y" steht als Bildzeichen für die zwei Hauptstudien -Zweige aus
einem einheitlichen Grundstudium . Die Studiengänge beginnen mit
einem Grundstudium von zweijähriger Dauer , das auf breiter Basis
die Grundlagen der gewählten Fachrichtung vermittelt und auch der
Orientierung auf die möglichen Schwerpunkte hin dient . Der Stu¬
dent braucht deshalb in den ersten Semestern noch nicht über die
Schwerpunkte und Ziele seines Studiums zu entscheiden . Zur Ein¬
führung in die fachlichen Probleme der einzelnen Studiengänge und
zur Vermittlung der für die gewählte Fachrichtung erforderlichen
allgemeinen Kenntnisse werden Brückenkurse als vierwöchige Kom¬
paktkurse jeweils vor den Anfangssemestern des Grundstudiums
angeboten . Die Brückenkurse sind inhaltlich studiengangbezogen
und nicht allgemeinbildend angelegt.

3 .4 .3 Zwischenprüfung

Das Grundstudium wird durch eine studienbegleitende Zwischen¬
prüfung abgeschlossen , deren Bestehen Voraussetzung für den
Übergang in eins von zwei Hauptstudien ist . Sie gibt Aufschluß über
die Eignung des Studenten für die jeweilige Ausrichtung des Haupt¬
studiums . Wer in ein Hauptstudium übergehen will , muß deshalb die
für dieses Hauptstudium berechtigende Zwischenprüfung ablegen,
die sich inhaltlich in Teilbereichen von der Zwischenprüfung für
das andere Hauptstudium unterscheidet . In diesem Sinne wird
im Erlaß vom 21 . Dezember 1972 der Übergang in das Haupt-
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Studium I bzw . in das Hauptstudium II von dem hierfür qualifizieren¬den Ergebnis der Zwischenprüfung abhängig gemacht . Studentenohne allgemeine Hochschulreife werden zum Hauptstudium II dann
zugelassen , wenn sie mit der für dieses Hauptstudium qualifizieren¬den Zwischenprüfung auf der Grundlage erfolgreich abgeschlos¬sener Brückenkurse die fachgebundene Hochschulreife erwerben.
Die Zwischenprüfung , die zum Übergang in ein Hauptstudium II
berechtigt , entspricht der Diplom -Vorprüfung an Universitäten , sodaß ohne Zeitverlust auch an anderen wissenschaftlichen Hoch¬schulen weiterstudiert werden kann . Auch ein Überwechseln in ver¬
wandte Fachrichtungen ist möglich.

3 .4 .4 Hauptstudien

Die sich an das Grundstudium anschließenden Hauptstudien sind
nach Inhalt differenziert , nach Dauer gestuft , aber weiterhin auf¬
einander bezogen . Sie führen nach (einschließlich Grundstudium)sechs Semestern (Hauptstudium i) bzw . acht Semestern (Haupt¬
studium II) zu berufsqualifizierenden Abschlüssen.
Entscheidend für die Ausgestaltung der Hauptstudien sind die be¬
sonderen Anforderungen der betreffenden Fachrichtung oder des
Studienschwerpunktes . Eine mögliche Schwerpunktbildung in den
Hauptstudien wird dabei durch die Begriffe „überwiegend praxis¬
bezogen " und „überwiegend theoriebezogen " angedeutet . Auchmit diesen Begriffen kommt zum Ausdruck , daß theoriebezogene
Ausbildungsgänge alter Prägung um einen stärkeren Praxisbezugergänzt werden und anwendungsorientierte Studien mehr als bisher
theoretisch fundiert und auf eine breitere Qualifikation hin angelegtsind.

3 .4 .5 Studienabschlüsse

Mit dem erfolgreichen Abschluß eines Hauptstudiums (Hochschul¬
prüfung ) wird unabhängig von dessen Regelstudiendauer ein Diplom
erworben . Im Anschluß hieran kann (nach dem Hauptstudium I überein Aufbaustudium ) auch promoviert werden.

3 .4 .6 Studiengangmodelle

Integrierte Studiengänge lassen sich schematisch wie folgt dar¬stellen:
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Modell : Integrierter Studiengang Physik
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3 .4 .7 Weiterentwicklung der Studiengänge

Innerhalb der einzelnen Fachrichtungen entsprechen sich die inte¬
grierten Studiengänge der Gesamthochschulen weitgehend in be-
zug auf Struktur und Inhalt . Sie führen zu Abschlüssen , die den
Abschlüssen der anderen Hochschulen gleichwertig sind . Eine
Konformität der neuen Studiengänge im Sinne einer Überein¬
stimmung , die keinen Raum für hochschulspezifische Ausprägun¬
gen zuläßt , wird nicht angestrebt . So scheint sich nach den ersten
Erfahrungen in der Aufbauphase der integrierten Studiengänge das
Y-Modell zu bewähren . Darauf sind die Gesamthochschulen in
ihrer weiteren Entwicklung jedoch nicht festgelegt , sondern für
andere Modelle offen , etwa für das Baukasten -System , das sich
bei der neuen Lehrerausbildung bereits abzeichnet (vgl . S . 34 ).

Die bisher erarbeiteten Prüfungsordnungen und Studienordnungen
sind Ansatz für und Einstieg in die angestrebte Studienreform . Um
die Notwendigkeit der ständigen Überprüfung und Fortentwicklung
der Studiengänge klarzustellen , wurden die Prüfungsordnungen
und Studienordnungen als „Vorläufige Ordnungen " genehmigt.
Den Fachbereichen wurde aufgegeben , nach einem Jahr der Er¬
probung über Erfahrungen zu berichten sowie Vorschläge für die
Weiterentwicklung vorzulegen.

3.5 Studienplätze 1974/75 für Studienanfänger
In den integrierten Studiengängen stehen im Studienjahr 1974/75
(WS 1974/75 und SS 1975 ) weitere 4256 Studienplätze für Studien¬
anfänger zur Verfügung , die sich wie folgt verteilen:

Studiengang Duisburg Essen Paderborn Siegen Wuppertal Summe

Wi rtschaftswissenschaften 170 200 150 250 180 950
Sozialwissenschaften 100 60 160
Mathematik 60 120 90 75 105 450
Physik 60 81 75 75 90 381
Chemie 30 60 105 60 255
Maschinentechnik 120 200 260 220 200* 1000
Bauingenieurwesen 120 120 100 340
Elektrotechnik 60 320 220 120 720

600 781 1000 1020 855 4256

"einschließlich 40 Sicherheitstechnik
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In die Diplomstudiengänge werden Fachoberschüler und Abiturien¬
ten je zur Hälfte aufgenommen . In den Fächern Mathematik , Physik
und Chemie sind ein Drittel , im Fach Wirtschaftswissenschaften
ein Viertel der Studienplätze für Studienanfänger in Lehramtsstu¬
diengängen vorgesehen.

3.6 Personalausstattung
Für Forschung und Lehre in den neuen Studiengängen sind (ein¬
schließlich Haushalt 1974 ) 1 459 Stellen für Wissenschaftliches Per¬
sonal (insbesondere Professoren , Fachhochschullehrer , Akade¬
mische Räte , Assistenten ) vorhanden , die sich wie folgt verteilen:

Fach Duisburg Essen Paderborn Siegen Wuppertal Summe

Germanistik 20 18 15 18 17 88
Anglistik 14 26 15 19 16 90
Romanistik 8 12 10 10 40
Wi rtschaftswissenschaften 32 57 49 67 39 244
Sozialwissenschaften 29 21 50
Mathematik 26 45 45 37 35 188
Physik 21 37 29 29 28 144
Chemie 19 38 29 21 11 118
Elektrotechnik 33 67 53 30 183
Bauingenieurwesen 33 33 23 89
Maschinentechnik 45 34 53 51 42 225

247 288 314 338 272 1459

Für die neuen Studiengänge sind von 1972 bis 1974 insgesamt 175
H 4-Stellen (ordentliche Professoren ) und 59 H 3-Stellen (Wissen¬
schaftliche Räte und Professoren ) eingerichtet worden . Von den
1972/73 eingerichteten 98 H 4-Stellen sind 86 besetzt , und für 9
Stellen sind Rufe erteilt . Von den 1972/73 eingerichteten 37 H 3-
Stellen sind 22 Stellen besetzt , für 10 Stellen liegen Besetzungsvor¬
schläge vor.

3.7 Studienreformkommissionen
Die Ergebnisse der bisherigen Studienreformarbeit der Gesamt¬
hochschulen stehen unter dem Vorbehalt einer späteren Anpassung
an für verbindlich erklärte Empfehlungen von Studienreformkom¬
missionen.
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Das Gesamthochschulentwicklungsgesetz sieht in den §§ 2 bis 4
die Bildung von Studienreformkommissionen vor . Nach Vorarbeit
durch den „Beirat für die Studienreform " hat das Ministerium für
Wissenschaft und Forschung „Grundsätze und Empfehlungen zur
Bildung von Studienreformkommissionen " erarbeitet und mit den
Hochschulen abgestimmt.

Die Grundsätze betreffen insbesondere:

- Ziele der Studienreform

- Organisation der Studienreformarbeit

- Aufgabenstellung und Auftrag der Studienreformkommissionen

- Zusammensetzung , Berufung und Arbeitsweise der Studien¬
reformkommissionen.

Zunächst sollen folgende Studienreformkommissionen gebildet
werden:

- Schulisches Erziehungswesen
(Ausbildung für die Lehrämter der Schulstufen und für das
Lehramt für Sonderpädagogik)

- Außerschulisches Erziehungs - und Sozialwesen
(Sozialarbeit , Sozialpädagogik , Heilpädagogik)

- Recht und Verwaltung

- Wirtschafts - und Sozialwissenschaften

- Naturwissenschaften und Mathematik

- Ingenieurwissenschaften

- Sprach - und Literaturwissenschaften
(Deutsch , Englisch , Französisch ).

Die Studienreformkommissionen werden im Sommer 1974 ihre Ar¬
beit aufnehmen.

3.8 Modellversuch „Studium
ohne formale Hochschulreife"

Die Gesamthochschulen sind mit Erlaß vom 9. April 1974 aufge¬
fordert worden , einen Modellversuch „Studium ohne formale Hoch¬
schulreife " durchzuführen . Mit diesem Modellversuch soll fest-
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gestellt werden , ob und inwieweit es möglich ist , die Hochschulen
auch erwachsenen Bewerbern zu öffnen , die ohne formale Hoch¬
schulreife zu einem wissenschaftlichen Studium befähigt sind . Die
rechtlichen Möglichkeiten zu einem derartigen Versuch sind durch
§ 11 Abs . 4 in Verbindung mit § 11 Abs . 2 GHEG gegeben . Der
Versuch soll bei immer noch knappen personellen und finanziellen
Möglichkeiten der Gesamthochschulen zunächst nur in einem
Studiengang mit einer begrenzten Teilnehmerzahl stattfinden und
zur Förderung durch den Bund angemeldet werden.

4 . Lehrerausbildung

4.1 Allgemeine Grundsätze
An den Gesamthochschulen werden ab Wintersemester 1973/74
nicht mehr nur Lehrer an der Grund - und Hauptschule , sondern
auch Realschullehrer und Lehrer am Gymnasium ausgebildet.

Um die neuen Lehramtsstudiengänge von vornherein so zu gestalten,
daß sie den anerkannten bildungspolitischen und pädagogischen
Reformbestrebungen entsprechen , haben die Gesamthochschulen
bei der Entwicklung der vorgelegten Studienordnungen bereits die
neuen Entwürfe der staatlichen Prüfungsordnungen für das Lehr¬
amt am Gymnasium und an der Realschule berücksichtigt , die in
bezug auf Studienvolumen und Studienstruktur mit dem im Land¬
tag eingebrachten Regierungsentwurf eines neuen Lehrerausbil¬
dungsgesetzes übereinstimmen , zugleich aber dem gegenwärtigen
Schulwesen Rechnung tragen . Soweit die Gesamthochschulen für
Fächer der Hauptschullehrerausbildung Studienordnungen vorge¬
legt haben , berücksichtigen auch diese die Neubestimmung der An¬
teile des Gesamtstudienvolumens und die neue Studienstruktur.
Insgesamt sind bis jetzt 75 Studienordnungen für Lehramtstudien¬
gänge von den Gesamthochschulen erarbeitet und vom Minister
für Wissenschaft und Forschung im Einvernehmen mit dem Kultus¬
minister genehmigt worden.

Auf der Grundlage der Entwürfe von Prüfungsordnungen des
Kultusministers entwickeln die Gesamthochschulen derzeit auch
neue Studienordnungen für Fächer und Lernbereiche für das Lehr-
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